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KUNDMACHUNG 

über die Einrichtung einer besonderen Wahlbehörde 

anlässlich der Durchführung der Nationalratswahl am 15. 10.2017 

 

 

 

 

Auf Grund des § 52 und des § 73 der Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBl. Nr. 471 

i.d.g.F., wird kundgemacht: 

 

 

1. Die Gemeindewahlbehörde hat für die am 15.10.2017 stattfindende Nationalratswahl 

eine besondere Wahlbehörde eingerichtet, um Wahlberechtigten die auf Grund eines 

Antrages gemäß § 38 Abs. 2 eine Wahlkarte besitzen, die Ausübung der Wahl zu 

erleichtern die bettlägerig oder in Ihrer Freiheit beschränkt sind. 

 

 

 

 

 

 

 Für die Gemeindewahlbehörde 

 Der Gemeindewahlleiter 
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Anschlagsvermerk 

Diese Kundmachung wurde  Unterschrift 

an der Amtstafel der Gemeinde angeschlagen am  _____________ ______________ 

von der Amtstafel der Gemeinde abgenommen am  _____________ ______________ 

 

an den Gebäuden der Abstimmungslokale sowie  

anderen Gebäuden angeschlagen am _____________ ______________ 

von den Gebäuden der Abstimmungslokale sowie  

anderen Gebäuden abgenommen am _____________ ______________ 

 

 

 

Verteiler 

 1. Ausfertigung (für den Anschlag an der Amtstafel) 

 2. Ausfertigung (für die Bezirkshauptmannschaft) 

 3. Ausfertigung (für den Abstimmungsakt der Gemeinde) 

 weitere Ausfertigungen (für den Anschlag an den Gebäuden der Abstimmungslokale 

und an anderen Gebäuden) 

 

 


